
Vorgaben für die Qualifikation von Funktionsträgern i. d. QS  (TB, TV, QB)                                       

Qualifikation als... ... Transfusionsbeauftragter … Transfusionsverantwortlicher Qualitätsbeauftragter 

... in Einrichtungen, die 
Blutkompomenten  

und Plasmaderivate  
zur Behandlung von 

Hämostasestörungen anwenden 

Entweder: Facharzt für 
Transfusionsmedizin 

oder: FA mit 
Zusatzbezeichnung 

„Bluttransfusionswesen“ 

oder: FA + Kurs (16h) 
 

oder: Übergangsregelung 
/Bestandsschutz 

Entweder: Facharzt für 
Transfusionsmedizin 

oder: FA mit Zusatzbezeichnung 
„Bluttransfusionswesen“ 

oder: Facharzt + Kurs (16h)  
+ 2 Wochen Hospitation 

(bei Praxen mit <50 EKT ist  
keine Hospitation notwendig) 

oder: 
Übergangsregelg./Bestandssch. 

entweder 200 Stunden „Ärztliches 
Qualitätsmanagement“ gemäß BÄK 

Curriculum 

oder 40 Stunden „Qualitätsbeauftragter 
in der Hämotherapie“ gemäß BÄK 

Curriculum 

…in Einrichtungen, die nur 
Plasmaderivate (zur Bhdlg. v.  

Hämostasestörungen) anwenden 

Facharzt mit 8 Std. 
Ärztekammer-Kurs (Kursteil A)

Facharzt mit 8 Std. Ärztekammer-
Kurs (Kursteil A) 

 

wie oben 

... in Einrichtungen, die nur 
Plasmaderivate anwenden, die 

nicht zur Behdlg. v.  Hämo- 
stasestörungen eingesetzt 

werden (Ausnahme: Fibrinkleber) 

Keine besondere Zusatz-Qualifikation erforderlich, aber „erforderliche 
Kenntnisse und ausreichende Erfahrung“  

 

entfällt 

... für externe („eingekaufte“) 
Transfusionsverantwortliche 

entfällt 

 kann nicht von außen 
„eingekauft“ werden 

Facharzt für Transfusionsmedizin 

oder: Facharzt mit Zusatzbezeichnung 
„Bluttransfusionswesen“ 

entweder 200 Stunden „Ärztliches 
Qualitätsmanagement“ gemäß BÄK 

Curriculum 

oder 40 Std.  „Qualitätsbeauftragter in 
der Hämotherapie“ gemäß BÄK 

Curriculum 

 


